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XIV.
SBanb,

Organ ffir hie jf^telleu ftoblikaUottett he® fetjmcii. ©erorrirenrrtin».

DfffjtelleS unb o&ligatorifiheg Organ beg Slargamfdjen Sdjmiebe= unb 8©agnermeifterbereta8.

®rfdbeint je ©amStagS unb (oftet per ©emefter gr. 3. 60, ger 3at)r gr. 7. 20.
Snferate 20 StS. per lfpatttge ffSetitjeile, bet größeren Aufträgen

eittfprecbeitbeit fRabatt.

Süstid), 37. SUuguft 1898.

gm leben fucfi' bir p erringen,
55as bir im lob bann 3treube bringen.

fßrotoloH
ber

©rheutl. laljreöuerfnnimlinig
irre Sjtjwnj. (Sctucrlrrtrerrine

©ontiiag bett 19. ^utti 1898
im $d)i'tt{cni)oufe 31t (Statué.

(gortfepung).
§err Sr. be ®irarb (®enf), Selegiert?r bon jÇreilmrg,

fpridjt gunädbft born biftorffcbmationalöfonomifcben ©tanbpunft
aug unb begeidbnet bett ©ntrnurf beg ßenfraloorfianbeg al8
einen folgen, ber bie ©rfafjrnngen ber ©efäjicbte berwertii
unb in SBerücffidjttgung gebogen t)at. @tn SSunft inêbefonbere
berbient SSeacötung : Sie Siegelung ber SBer&ältniffe burdj bie

SSerufgberhänbe. Sie birefte Siegelung ber 2Irbeitgberhal(niffe
burcb beu Staat bat bom 16.—19. 3ahtbunbert unter beut

©inflnfj beg fDletfantilftiftemg fjiftiert unb biele Stationen
unb Unpfömmlicbfeiten gebracht. Siebner wenbet ftd) Weiter

an bie Selegierten ber frangöftftf en ©eftfonen unb fix^rt aul,
bafj bie Anträge beg ßentralborfianbeg bon ihnen unteiftüpt

p werben berbieueu. 2Bir ftnb Slnbänger ber Cantonal*
fouberänität, aber bie Vorlage beg ßentralbbrftanbeg gibt
un? genägeube ©arantten. érfabrungen, bie befonberS in
granfreitf) unb Oefterreicb gemalt woibeu ftnb, lehren ung,
baff bie freiwilligen IPerbänbe feine befriebigenben Slefultate
erjielen. Sie ©ewerbetrei&enben foßen ihre eigenen ®efep=

geber fein. §eute ftnb wir bergefommen, um etwag p tbun ;
begßalb acc ptferen wir bie SSorf^Iäge beg ©entralborftanbeg.

Sie ©eftion S&nn gfebt ihren âlntrag p ©unften ber=

fenigen beê ßentraloorftanbeS prüc!.
fperr Slationalrat ©erd^tolb (gürcfjer Santonalberbanb).

befpridjt pnädjft Slrt. 2 beg ©ntwurfeg unb fteHt ben 3ln=

trag, bie SSorlage beg ßeniralüorftanbeg fofle nodj ben mit®

interefflerten Greifen borgelegt Werben. 3m Weitem äufjert
Siebner wrfdjiebene Siebenten gegen bte Slnträge beg ©entrai*
borftanbeg unb ben borgelegten ©ntwurf. Ser Slntrag ber

oftfcbweisertfdjen fßetbänbe Wirb naß) feiner üDletnung bon
ber 23utibe8oerfammIung in pftimmenbem ©inne bepanbelt
nnb bem S3unhe8rai pr berichtet fiattun g iiberwiefen; bte

Slnträge beg ©entraloorftanbeg hoben aber feine SluSftcfjt
auf ©rfolg. Siebner füllt ftcft beängftigt bnrdö bie Slngftdjt
auf bte ffllogltcfcfett, bajj bag ©d^weigerbolf In biele fetnblidje
©ruppen oraantfiert fei; §anbei unb 3nbuftrie würben fldj
gegenfeitia in ihren S3ef^lüffen befämpfen.

Ser SSorfi^enbe bebauert, baff eg tmmer nod) Sente gebe,
weldje bie Sßoriagen nidjt lefen unb madjt §errn Slationalrat
S3er(^toIb barauf aufmerffam, bajj fein Slntrag betreffenb SSor*

legung beg ©ntwurfeg an fßiitintereffterte in ber SSorlage ent=

palten fet (Sil. 2 beS SlntrageS II beg ©entralporftanbeg).
§err Säercbtolb gieljt feinen Antrag prücf.

§err Slegiernnggrat SPbilippt (93afel) hält bte SlePifton
beg Slrt. 81 ber Söunbegoerfaffung für notwenbtg. Ohne
auf bie EJtaterte einzutreten, appeütert er mit jQerrn S3oo8>

3egher an bte ®intgfett ber 3ntereffenten. 3« einem ©rfolg
tft erfteng biefe nötig unb bann bie ©inhrtngmtg hefttmmter
flarer SPorfcbläge nnb auggearbeiteter fßorlagen; man foE
ben S3unbegbehörben nicht mit „SBünfdjen" lommen.
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Im Leben such' dir zu erringen,
Was dir im Hod kann Arcude bringen.

Protokoll
der

Ordentl. Jahresversammlung

des Schweiz. Gewerbevereius

Sonntag den 19. Jnni 1898
im Schützenhanse zu Glarns.

(Fortsetzung).

Herr Dr. de Girard (Genf), Delegierter von Freiburg,
spricht zunächst vom historisch-nationalökonomischen Standpunkt
aus und bezeichnet den Entwurf des Ceniralvorstandes als
einen solchen, der die Erfahrungen der Geschichte verwertet
und in Berücksichtigung gezogen hat. Ein Punkt insbesondere
verdient Beachtung: Die Regelung der Verbältnisse durch die

Berufsverbände. Die direkte Regelung der Arbeitsverhällnisse
durch den Staat hat vom 16.—19. Jahrhundert unter dem

Einfluß des Merkantilsystems existiert und viele Vexationen
und Unzukömmlichkeiten gebracht. Redner wendet sich weiter
an die Delegierten der französischen Sektionen und führt aus,
daß die Anträge des Centralvorstandes von ihnen unterstützt

zu werden verdienen. Wir sind Anhänger der Kantonal-
souveränität, aber die Vorlage des Centralvorstandes gibt
uns genügende Garantien. Erfahrungen, die besonders in
Frankreich und Oesterreich gemacht worden sind, lehren uns,
daß die freiwilligen Verbände keine befriedigenden Resultate
erzielen. Die Gewerbetreibenden sollen ihre eigenen Gesetz-

geber sein. Heute sind wir hergekommen, um etwas zu thun;
deshalb acc plteren wir die Vorschläge des Centralvorstandes.

Die Sektion Thun zieht ihren Antrag zu Gunsten der-
jenigen des Centralvorstandes zurück.

Herr Nationalrat Berchtold (Zürcher Kantonalverband)
bespricht zunächst Art. 2 des Entwurfes und stellt den An-
trag, die Vorlage des Centralvorstandes solle noch den mit-
interessierten Kreisen vorgelegt werden. Im weitern äußert
Redner verschiedene Bedenken gegen die Anträge des Central-
Vorstandes und den vorgelegten Entwurf. Der Antrag der

ostschweizerischen Verbände wird nach seiner Meinung von
der Bundesversammlung in zustimmendem Sinne behandelt
und dem Bundesrat zur Berichterstattung überwiesen; die

Anträge des Centralvorstandes haben aber keine Aussicht
auf Erfolg. Redner fühlt sich beängstigt durch die Aussicht
auf die Möglichkeit, daß das Schweizervolk in viele feindliche
Gruppen organisiert sei; Handel und Industrie würden sich

gegenseitig in ihren Beschlüssen bekämpfen.
Der Vorsitzende bedauert, daß es immer noch Leute gebe,

welche die Vorlagen nicht lesen und macht Herrn Nationalrat
Berchtold darauf aufmerksam, daß sein Antrag betreffend Vor-
legung des Entwurfes an Mitinteressierte in der Vorlage ent-
halten sei (Al. 2 des Antrages II des Centralvorstandes).
Herr Bercbtold zieht seinen Antrag zurück.

Herr Regierungsrat Philippi (Basel) hält die Revision
des Art. 31 der Bundesverfassung für notwendig. Ohne
auf die Materie einzutreten, appelliert er mit Herrn Boos-
Jegher an die Einigkeit der Interessenten. Zu einem Erfolg
ist erstens diese nötig und dann die Einbringung bestimmter
klarer Vorschläge und ausgearbeiteter Vorlagen; man soll
den Bundesbehörden nicht mit „Wünschen" kommen.
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§err Buchbtnbermeifter Schiefe (tjjeriSau) erflärf, bafe bie

Dftfcfjweiger gu ben Slnträgen beS ©entraloorftanbeS ffimmen
ïônnten, wenn man Sllinea 2. beS Slrt. I berfelBen fireidjeu
würbe, b. bte SBorte: „Sie Porïage beë ©entralborftandeS

Betreffenb etn BunbeSgefefe Ü6er bte BerufSberbänbe wirb als
Sett eines ©eWer&egefefeeS pringipleE gutgeheifeen."

©err Setlermeifter Bphner (Starau) freut ficfj ber heutigen
Borlage, bte nach jahrelangen Bemühungen gu ftanbe gefommen
ift. Set Slutor berfelBen ift ein §anbwerfer unb ftept tm
BrafttfcBen SeBen ; jeber ©anbWerfer fottte berfel&en freubig
gufttmmen. Sie tn ber SSorlage proponterten SSerufSberBänbe

haben mit ben Sünften nichts gemein; mtt btefer ©ntgegnung
foBtte man nicht mehr fommen. SaS SQSefen ber borgefchlagenen
BerufSberbänbe ift etwas gang neues. SGSir muffen heute su
einem ©ntfdjetbe fommen unb wollen nicht immer berfdjieben ;
grunbfählidj) ift man nicht weit auseinander; in ben Befdjlüffen
faßte man fidj einig geigen.

§err Binfcrt (SBinterthur) teilt mit, bafe bie oftfchweige»
rtfdBen SSer&änbe mit ber ©cflärung Schiefe einberftanben finb.

§err Sdjeibegger miß angefidjtS ber borgerücften 3eit ü<h

baranf befdjränfen, ben ©tantpunft gu prägtfieren, Welchen
ber ©entralborftand taut feinen geftrigen Berijanbluugen gn
ben neuen Slnträgen einnehmen mufe. Safe bie Vorlage feine
SluSficht auf ©rfolg habe, barf als ©inwanb, nicht aber als
©runb tajtert Werben. Str BBlBe beS SSotîeS ift ja unbe»

rethenbar, altein eS hat bodj fdjon oft für bolfswirifchaftlicfee
Singe grofeeS SSerftänbniS an ben Sag gelegt. Unerfchütterlid}
feft fteht aber ba, bafe bas beftehenbe ©rwerbsfhftem feiner
©rwerbSgruppe mehr gang btent, benn alle bedangen in trgenb
einer fform ©infchränfungen ober Slbänberungen beSfetben.
©benfo ficher finb fich auch bte Behörben bewufet, bafe Sie»

formen eintreten müffen, alte finb aber noch im tlnftaren
über bte eingufdjlagenben SEBege. SingefidjtS biefer Situation
fann eS nur eine richtige Saftif geben. Sine ©rwerbSgruppe
mufe borangehen, ihre fjorberungen ftar unb bünbig fteflen
unb bann auch ben Blut haben, gn ihrer llebergmung gu
ftehen, gang unbefümmert barnm, ob fie fiegen ober oertieren
werbe, Schlagen wir biefen SEBeg ein, fo gwingen wir nicht
nur bie anbern ©rWerbSgruppen, fonbern auch bie Behörben,
fleh ebenfalls mit ber Sache gn befaffen unb nur auf biefem
SBege wirb fdjltefelich ein geläutertes Sanges guftanbe fommen.
Bon biefer Slnfidjt auSgehenb, fönnen wir heute feinen SSer=

fchiebungSanträgen guftimmen. Ser Sintrag Schiefe aber würbe
neuerbingS ben heutigen ©ntwurf in ben üßapierforb beförbern
unb was foßte bann weiter gefdj?hett? 3n ben heutigen
Berljanblungen wutbe beftätigt, bafe unfere fjorberungen nur
bann SluSficht auf ©rfolg haben fönnen, wenn fie burdj eine

auSführtiche SSortage prägiflert finb; faßt nun bie heutige
SSorlage, wer foE bann eine anbere machen? unb welches
Sthicffat Würbe berfetben warten? Plan möge fich nur ber

kämpfe bon 1888, 1892, 1894 unb ber Selegtertenber»
fammlung in Bafel errinnern. 3Ean wirb eS gum minbeften
begreifen, wenn niemanb im ©entraloorftanb Sufi gut SluS--

arbeitung einer weitern Borlage empfindet, bebor über baS

Schkffal ber heutigen entfehieben fein Wirb.. SluS ben heutigen
Berhanblungen muffen Sie bie Uebergeuguug gefchöpft haben,
bafe ber ©entraloorftanb faum in höherem Blafee hatte beftrebt
fein fönnen, aflen Slnforberungen geredet gu werben unb einer
©inigung ben SBeg gu ebnen. Um in biefer Sache Weiter
arbeiten gu fönnen, müffen wir wiffen, ob wir auch baS

erforberïithe Sutrauen bon Seite ber Seftionen geniefeen,
ober nicht. SEBoEen Sie entfdjetben. (Schlafe folgt.)

Sktlmnbömefen.

_
Sie Selcflterteii'SSerfammlunfl beS ©djweigetifdjen

©djubutadjerbereinS hat lefcten Sonntag in grauenfelb
folgenbe Befdjlüffe gefafet: 1. Ser ©chmeigerifche Schuh«
macherberetn beranftaltet fÇachunterridôtSfurfe im Berbande
unb in ben eingelnen Seftionen nadj einheitlichem Plane.

2. Ser Sentralborftanb wirb beauftragt, ein Segulattb aus»
guarbeiten, baS fich ben beftehenben BerbanbSregulatiben
organifch an orbnet. 8. Ser ©entraloorftanb wirb ermächtigt,
fffachfurfe gu beranftalten, mogu baS ©ewerbemufeum mit»
wirfenb unb ber Bunb fubbentionierenb angegangen Werben.
4. SaS ©efudj foE bie an bem f. f. technischen ©ewerbe»
mufeum in SEBten beftehenbe Drganifatton als Wegleitenb
begeichnen. 5. Sin ben ©ewerbemufeen foEen temporäre SluS»

fteEungen bon in Betracht fommeuben fèûlfSmafdjtnen ber«

anftaltet unb bemonftratibe Surfe in StaSfidjt genommen
werben.

f>ani>metïer> unb ©eroetbebetein beë Cantons Sdjwtjg.
Ser am lefcten Sonntag ben 21. Sluguft in geufisberg ber«

fammelt gewefene Berbanb fchwpgerifcher föanbwerfer» unb ©e»
merbebereine beftimmte als neuen Borort Sachen (bisher war eS

SchWpg). Ser Berbanb gählt bisher fechS Sefttonen; boch

befteht Sluêftcht, bafe noch weitere SSeretne ben ©ettritt er»

flären werben. Sie gemeinnüfcige Shätigfeit beS SereiuS ift
leiber immer noch ßatf burch ben Umftanb gehemmt, bafe
bie nötigen ©elbmittel nicht gur SSerfügung ftehen. Ser bom
aSorftanbe erftattete SahreSbericht famt fEechnung würbe ge«

nehmigt. SluS bem ©erichte über bte in Slcth abgehaltenen
SehrlingSprüfungen fann man entnehmen, bafe bafelbft 22
Sehrtinge bie Prüfung beftanben haben. Sie fftefultate waren
berhältniSmäfeig gute; bie Setlnahme unb baS richtige Sntereffe
fettenS ber SEteifter unb Sehrlinge läfet bagegen immer noch

febr gu wünfehen übrig. Sie nächften SehrlingSprüfungen
Werben in Sachen ftattfinben. Ser SBerbanb beabfichtigt, in
ber nächften $eit einmal eine SlnSfteEung ber Scbülerarbeiten
ber gewerblichen ffortbitbungSfchnten gu Deranftalten.

jufünftige fUufnaf)m§gebäube bec 3)olberôaï)n
ober ber neue „5iömer^of" in güri^ V.

„SaS Sllte ftürgt; eS änbert fich bie 3dt — unb neues
Seben blüht aus ben Dîuinen !" Siefen weltberühmten SluS»

fpruch geftaltet ber nnternehmenbe Solberwirt, ©err §.
fèûrttmann, gur SBahrheit, inbem er an SteEe beS alten
baufäfligen EtömerbofeS bei ber ©infteighaEe ber Solberbahn
am fRömerhofplah einen neuen SJJracbtban erfteBt, wie ihn
bte umftehenben Sßläne beS §errn Slrchtteften SS. ©aufer»
2) i n b e r geigen.

SBte ans bem ©runbrife gu erfehen ift, erhebt fich bie

nörbl'che ©älfte beS EßalafteS tior ber jefetgen ©inftetghaEe
ber Solberbahn, biefelbe gum Seit einfchliefeenb, unb fteEt
baS gange fßarterre in ben Sienft btefer SSaljn (SBartefaal,
grofeer fEeftaurationSfaal, Slborte je.), während baS -parterre
ber füblichen ©älfte f<t>öue grofee taufläben enthalten wirb.
SaS ©utrefol bient Snreaugwecfen ; bte obern Stocfwerfe
finb herrfchaftliche SEBohnungen.

StefeS Sanwerf, bie impofante nnb Würbtge ©tngangS»
Pforte gu ben gangen Solber=§errli<hfeiten (SBatbhanS, Sur»

hotel, SBalb» unb SEÖtlbparf, SStEen quartier 2c.) wirb fofort
begonnen unb womöglich bis gur ©röffnung beS neuen Solber»
hotels wenigftenS im fftohbau fertig erfteEt werben. Samit
ift 3ürtch wteber um eine wahre Pracfjtbante reicher. Sjefer
neue fEöraerhof gehört nicht ber „SoIbergefeEfchaft", fondern

ift etn Prioatunternehmen beS §errn £>• §ürlimann ; er wtrb
bem fftömerhofplafe ein grofearttgeS fjiontgebäube in ebelftem

Stil unb Biel neneS geföhäfttidheä Seben bringen.

Setf$iebene0»
Seim îôettbewerb fut bie fßlüne gu einem Sölufeum

in Piagbebutg hat bie 3«ri^er Slr^iteftenfirma Sub er
unb äflüller bon 79 Bewerbern ben erften Preis im
Betrage bon 4500 Ptarf erhalten. Sie gtoma erhielt ein

©lüefmunfehfehttiben oon Profeffor SBaEot, bem befannten
©rbauer des beutfd&eu PeichStagSgebäubeS.
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Herr Buchbindermeister Schieß (Herisau) erklärt, daß die

Ostschweizer zu den Anträgen des Centralvorstandes stimmen
könnten, wenn man Alinea 2. des Art. I derselben streichen

würde, d. h. die Worte: „Die Vorlage des Centralvorstandes
betreffend ein Bundesgesetz über die Berufsverbände wird als
Teil eines Gewerbegesetzes prinzipiell gutgeheißen."

Herr Seilermetster Rychner (Aarau) freut sich der heutigen
Vorlage, die nach jahrelangen Bemühungen zu stände gekommen
ist. Der Autor derselben ist ein Handwerker und steht im
praktischen Leben; jeder Handwerker sollte derselben freudig
zustimmen. Die in der Vorlage proponierten Berufsverbände
haben mit den Zünften nichts gemein; mit dieser Entgegnung
sollte man nicht mehr kommen. Das Wesen der vorgeschlagenen
Berufsverbände ist etwas ganz neues. Wir müssen heute zu
einem Entscheide kommen und wollen nicht immer verschieben;
grundsätzlich ist man nicht weit auseinander; in den Beschlüssen
sollte man sich einig zeigen.

Herr Binkcrt (Winterthur) teilt mit, daß die ostschweize-

rtschcn Verbände mit der Erklärung Schieß einverstanden sind.
Herr Scheidegger will angesichts der vorgerückten Zeit sich

darauf beschränken, den Stantpunkt zu präzifieren, welchen
der Centralvorstand laut seinen gestrigen Verhandlungen zu
den neuen Anträgen einnehmen muß. Daß die Vorlage keine

Aussicht auf Erfolg habe, darf als Einwand, nicht aber als
Grund taxiert werden. Der Wille des Volkes ist ja unbe-
rechenbar, allein es hat doch schon oft für volkswirtschaftliche
Dinge großes Verständnis an den Tag gelegt. Unerschütterlich
fest steht aber da, daß das bestehende Erwerbssystem keiner

Erwerbsgruppe mehr ganz dient, denn alle verlangen in irgend
einer Form Einschränkungen oder Abänderungen desselben.
Ebenso sicher sind sich auch die Behörden bewußt, daß Re-
formen eintreten müssen, alle sind aber noch im Unklaren
über die einzuschlagenden Wege. Angesichts dieser Situation
kann es nur eine richtige Taktik geben. Eine Erwerbsgruppe
muß vorangehen, ihre Forderungen klar und bündig stellen
und dann auch den Mut haben, zu ihrer Ueberz u pmg zu
stehen, ganz unbekümmert darum, ob sie siegen oder verlieren
werde. Schlagen wir diesen Weg ein, so zwingen wir nicht
nur die andern Erwerbsgruppen, sondern auch die Behörden,
sich ebenfalls mit der Sache zu befassen und nur auf diesem
Wege wird schließlich ein geläutertes Ganzes zustande kommen.
Von dieser Ansicht ausgehend, können wir heute keinen Ver-
schiebungsanträgen zustimmen. Der Antrag Schieß aber würde
neuerdings den heutigen Entwurf in den Papierkorb befördern
und was sollte dann weiter geschehen? In den heutigen
Verhandlungen wurde bestätigt, daß unsere Forderungen nur
dann Aussicht auf Erfolg haben können, wenn sie durch eine

ausführliche Vorlage präzistert sind; fällt nun die heutige
Vorlage, wer soll dann eine andere machen? und welches
Schicksal würde derselben warten? Man möge sich nur der

Kämpfe von 1888, 1892, 1894 und der Delegiertenver-
sammlung in Basel errinnern. Man wird es zum mindesten
begreifen, wenn niemand im Centralvorstand Lust zur Aus-
arbeitung einer weitern Vorlage empfindet, bevor über das
Schicksal der heuligen entschieden sein wird. Aus den heutigen
Verhandlungen müssen Sie die Ueberzeugung geschöpft haben,
daß der Centralvorstand kaum in höherem Maße hätte bestrebt
^ein können, allen Anforderungen gerecht zu werden und einer
Einigung den Weg zu ebnen. Um in dieser Sache weiter
arbeiten zu können, müssen wir wissen, ob wir auch das
erforderliche Zutrauen von Seite der Sektionen genießen,
oder nicht. Wollen Sie entscheiden. (Schluß folgt.)

Verbandswesen.
Die Delegierten-Versammlung des Schweizerischen

Schuhmachervereins hat letzten Sonntag in Frauenfeld
folgende Beschlüsse gefaßt: 1. Der Schweizerische Schuh-
macherverein veranstaltet Fachunterrichtskurse im Verbände
und in den einzelnen Sektionen nach einheitlichem Plane.

2. Der Centralvorstand wird beauftragt, ein Regulativ aus-
zuarbeiten, das sich den bestehenden Verbandsregulativen
organisch anordnet. 3. Der Centralvorstand wird ermächtigt,
Fachkurse zu veranstalten, wozu das Gewerbemuseum mit-
wirkend und der Bund subventionierend angegangen werden.
4. Das Gesuch soll die an dem k. k. technischen Gewerbe-
museum in Wien bestehende Organisation als wegleitend
bezeichnen. 5. An den Gewerbemuseen sollen temporäre Aus-
stellungen von in Betracht kommenden Hülfsmaschinen ver-
anstaltet und demonstrative Kurse in Ausficht genommen
werden.

Handwerker- und Gewerbeverein des Kantons Schwyz.
Der am letzten Sonntag den 21. August in Feusisberg ver-
sammelt gewesene Verband schwyzerischer Handwerker- und Ge-
Werbevereine bestimmte als neuen Vorort Lachen (bisher war es

Schwyz). Der Verband zählt bisher sechs Sekttonen; doch

besteh: Aussicht, daß noch weitere Vereine den Beitritt er-
klären werden. Die gemeinnützige Thätigkeit des Vereins ist
leider immer noch stark durch den Umstand gehemmt, daß
die nötigen Geldmittel nicht zur Verfügung stehen. Der vom
Vorstände erstattete Jahresbericht samt Rechnung wurde ge-
nehmigt. Aus dem Berichte über die in A:th abgehaltenen
Lehrlingsprüfungen kann man entnehmen, daß daselbst 22
Lehrlinge die Prüfung bestanden haben. Die Resultate waren
verhältnismäßig gute; die Teilnahme und das richtige Interesse
seitens der Meister und Lehrlinge läßt dagegen immer noch

sehr zu wünschen übrig. Die nächsten Lehrlingsprüfungen
werden in Lachen stattfinden. Der Verband beabsichtigt, in
der nächsten Zeit einmal eine Ausstellung der Schülerarbeiten
der gewerblichen Fortbildungsschulen zu veranstalten.

Das zukünftige Ausnahmsgebäude der Dolderbahn
oder der neue „Römerhof" in Zürich V.

„Das Alte stürzt; es ändert sich die Zeit — und neues
Leben blüht aus den Ruinen!" Diesen weltberühmten Aus-
spruch gestaltet der unternehmende Dolderwirt, Herr H.
Hürlimann, zur Wahrheit, indem er an Stelle des alten
baufälligen Römerhofes bei der Einsteighalle der Dolderbahn
am Römerhofplatz einen neuen Prachtbau erstellt, wie ihn
die umstehenden Pläne des Herrn Architekten Ls. Hauser-
Binder zeigen.

Wie aus dem Grundriß zu ersehen ist, erhebt sich die

nördliche Hälfte des Palastes vor der jetzigen Einsteighalle
der Dolderbahn, dieselbe zum Teil einschließend, und stellt
das ganze Parterre in den Dienst dieser Bahn (Wartesaal,
großer Restaurationssaal, Aborte zc.), während das Parterre
der südlichen Hälfte schöne große Kaufläden enthalten wird.
Das Entresol dient Bureauzwecken; die obern Stockwerke
sind herrschaftliche Wohnungen.

Dieses Bauwerk, die imposante und würdige Eingangs-
Pforte zu den ganzen Dolder-Herrlichkeiten (Waldhaus, Kur-
Hotel, Wald- und Wildpark, Villen quartier zc.) wird sofort
begonnen und womöglich bis zur Eröffnung des neuen Dolder-
Hotels wenigstens im Rohbau fertig erstellt werden. Damit
ist Zürich wieder um eine wahre Prachtbaute reicher. Djeser
neue Römerhof gehört nicht der „Doldergesellschaft", sondern

ist ein Prioatunternehmen des Herrn H. Hürlimann; er wird
dem Römerhosplatz ein großartiges Frontgebäude in edelstem

Stil und viel neues geschäftliches Leben bringen.

Verschiedenes.

Beim Wettbewerb für die Pläne zu einem Museum
in Magdeburg hat die Züricher Architektenfirma Kuder
und Müller von 79 Bewerbern den ersten Preis im
Betrage von 4500 Mark erhalten. Die Firma erhielt ein

Glückwunschschreiben von Professor Wallot, dem bekannten

Erbauer des deutschen Reichstagsgebäudes.
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